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(54) LEUCHTENGEHÄUSE

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Leuchten-
gehäuse (10), aufweisend eine Aufnahmeöffnung (20)
zur Aufnahme eines Konverters (30) mit einem Boden-
bereich (21) sowie einer ersten und einer zweiten Sei-
tenwand (22, 23), die sich einander gegenüberliegend
vom Bodenbereich (21) weg erstrecken, wobei wenigs-
tens ein Teil (24) des Bodenbereichs (21) zur Auflage

des Konverters (30) mit der ersten Seitenwand (22) einen
rechten Winkel α einschließt, und wobei der Teil (24) des
Bodenbereichs (21) zur Auflage des Konverters (30) mit
der zweiten Seitenwand (23) einen Winkel β größer als
90° einschließt, so dass sich der Abstand zwischen den
Seitenwänden (22, 23) mit zunehmendem Abstand vom
Bodenbereich (21) vergrößert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Leuchten-
gehäuse mit einer Aufnahmeöffnung zur Aufnahme ei-
nes Konverters mit einem Bodenbereich sowie zwei ein-
ander gegenüberliegenden Seitenwänden, welche sich
vom Bodenbereich weg erstrecken und welche beispiels-
weise bei mittels Druckguss hergestellten Gehäusen
herstellungsbedingt derart abgewinkelt zueinander ste-
hen, dass die Aufnahmeöffnung sich vom Bodenbereich
weg vergrößert, um in diesem Fall eine Entformungs-
schräge für Druckguss-Gießwerkzeuge zu bilden. Die
Erfindung betrifft ferner eine Leuchte mit einem erfin-
dungsgemäßen Leuchtengehäuse, Leuchtmitteln und
Konverter sowie ein Leuchtensystem mit wenigstens
zwei erfindungsgemäßen Leuchtengehäusen bzw.
Leuchten.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind vergleichbare
Leuchtengehäuse bekannt. Insbesondere sind hier
Druckgussgehäuse und dabei bevorzugt beim Einsatz
als Leuchtengehäuse Aluminiumdruckgussgehäuse zu
nennen. Weisen diese eine Konverteraufnahmeöffnung
auf, so weitet sich diese von ihrem Bodenbereich nach
oben weg auf, um mit den so bereitgestellten und von-
einander weg abgewinkelten Seitenwänden eine Entfor-
mungsschräge für die Gießwerkzeuge beim Druckguss
zu bilden. Ohne eine solche Entformungsschräge wäre
eine Entformung nicht ohne Weiteres möglich, da dann
die Gießwerkzeuge in komplizierter Weise mehrteilig
ausgebildet sein und geführt werden müssten.
[0003] Sind nun beispielsweise Aluminiumdruckguss-
gehäuse für Leuchten vorgesehen, so können diese eine
vorbezeichnete Aufnahme für einen Konverter in dem
Gehäuse aufweisen. Diese wird in der Regel bei dem
Druckgussvorgang in das Leuchtengehäuse direkt ein-
gebracht. Wie zuvor beschrieben, weitet sich diese Auf-
nahmeöffnung vom Bodenbereich nach oben hin weg
auf, wobei die Seitenwände in der Regel bezüglich des
Bodenbereichs jeweils um einen Winkel von ca. 3 bis 6°
nach außen und voneinander weg abgewinkelt sind. Dies
ist, wie gesagt, herstellungsbedingt erforderlich, um eine
einfache Entformung bei Druckgussvorgang zu ermög-
lichen.
[0004] Es hat sich bei derartigen Leuchtengehäusen
als nachteilig erwiesen, dass eine flächige Wärmekopp-
lung eines in der Konverteraufnahmeöffnung aufgenom-
menen Konverters zu den schräg stehenden Seitenwän-
den nur unzureichend bzw. gar nicht möglich ist. Dies ist
darauf zurückzuführen, dass der Konverter, wenn er in
die Aufnahmeöffnung eingesetzt ist, zwar (flächig) auf
dem Bodenbereich aufliegt, jedoch zu den abgewinkelt
stehenden Seitenwänden keine direkte flächige Wärme-
kopplung möglich ist. Da es sich bei Konvertern in der
Regel um Standardkomponenten handelt, können diese
auch nicht an die Form des Leuchtengehäuses ange-
passt werden, so dass zwischen den Seitenwänden so-
wie dem Konverter ein Luftspalt besteht, welcher sich
negativ auf den Wärmehaushalt sowohl der elektrischen

Komponenten wie dem Konverter als auch der elektro-
nischen Komponenten wie den Leuchtmitteln auswirkt.
[0005] Insbesondere ist aufgrund der Entformungs-
schräge das Positionieren des Konverters derart, dass
eine Wärmeabgabe über seinen TC-Punkt an das Ge-
häuse stattfinden kann, nicht möglich. Ebenso ist die An-
ordnung des Konverters derart, dass sein TC-Punkt flä-
chig auf den Bodenbereich aufliegt, nicht wünschens-
wert, da in der Regel Leuchtmittel gerade auf der dem
Bodenbereich abgewandten Seite des Leuchtengehäu-
ses vorgesehen sind, deren Funktion und Lebensdauer
durch eine erhöhte Wärmeaufnahme beeinträchtigt wür-
de.
[0006] Es ist somit eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Leuchtengehäuse der eingangs genannten
Art derart bereitzustellen, dass eine möglichst großflä-
chige Auflage eines Konverters mit einem Leuchtenge-
häuse in einer entsprechenden Aufnahmeöffnung zur
thermischen Kopplung und somit zur Wärmeabfuhr an
das Leuchtengehäuse bereitgestellt ist.
[0007] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand der
unabhängigen Ansprüche gelöst. Die abhängigen An-
sprüche bilden den zentralen Gedanken der Erfindung
in besonders vorteilhafter Weise weiter.
[0008] Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein Leuchtengehäuse, welches eine Aufnahmeöff-
nung zur Aufnahme eines Konverters mit einem Boden-
bereich sowie einer ersten und einer zweiten Seitenwand
aufweist. Die beiden Seitenwände erstrecken sich ein-
ander gegenüberliegend vom Bodenbereich weg. Die
Seitenwände stehen sich also im Wesentlichen einander
gegenüber. Wenigstens ein Teil des Bodenbereichs zur
Auflage des Konverters (im Folgenden auch Auflagebe-
reich genannt) schließt mit der ersten Seitenwand einen
rechten Winkel α ein. Mit der zweiten Seitenwand
schließt der Auflagebereich einen Winkel β größer als
90° ein, so dass sich der Abstand zwischen den Seiten-
wänden mit zunehmendem Abstand vom Bodenbereich
vergrößert. Die Seitenwände sind also zueinander ab-
gewinkelt vorgesehen, so dass die Aufnahmeöffnung
sich vom Bodenbereich nach oben weg verbreitert, um
beispielsweise eine Entformungsschräge für ein
Gießwerkzeug zur Herstellung eines Druckgussgehäu-
ses bereitzustellen. In diesem Fall wäre das Leuchten-
gehäuse ein Druckgussleuchtengehäuse bevorzugt aus
Aluminium; also einem Aluminiumdruckgussleuchtenge-
häuse.
[0009] Aufgrund der erfindungsgemäßen strukturellen
Anpassung des Leuchtengehäuses kann die Wärmeab-
fuhr eines in einer Aufnahmeöffnung des Leuchtenge-
häuses aufgenommenen Konverters verbessert werden.
Da zwischen dem für die Konverterauflage bereitgestell-
ten Teil des Bodenbereichs einerseits sowie der zur Wär-
meabfuhr vorgesehenen ersten Seitenwand der Konver-
teraufnahmeöffnung andererseits ein rechter Winkel α
bereitgestellt ist, kann der in der Regel im Querschnitt
rechteckig ausgebildete Konverter bündig und in flächi-
gen Kontakt mit dem Auflagebereich sowie der ersten
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Seitenwand in die Konverteraufnahmeöffnung einge-
setzt werden. Somit wird an diesen wenigstens zwei Sei-
ten ein flächiger (unter "flächig" wird im Rahmen der Er-
findung bevorzugt "vollflächig" verstanden) Kontakt zwi-
schen Konverter und Gehäuse in der Konverteraufnah-
meöffnung bereitgestellt, der eine deutlich verbesserte
Wärmekopplung ermöglicht. Somit kann eine entspre-
chende Leuchte dann auch in Bereichen mit hohen Um-
gebungstemperatur eingesetzt werden, wie beispiels-
weise in hohen Lagerhallen, in denen im Sommer auch
höhere Temperaturen auftreten. Da der Winkel β zwi-
schen dem Auflagebereich sowie der zweiten Seiten-
wand größer als 90° ist, bleibt auch eine für ein Druck-
gussgehäuse erforderliche Entformungsschräge erhal-
ten.
[0010] Seitenwände und Bodenbereich begrenzen,
wie beschrieben, die Aufnahmeöffnung also vorzugswei-
se an drei Seiten. Die beiden Seitenwände bilden hierbei
bevorzugt mit dem Bodenbereich im Wesentlichen einen
U-förmigen Querschnitt, so dass eine im Wesentlichen
gängige Ausgestaltung einer Aufnahmeöffnung auf-
rechterhalten bleibt. Aufgrund der speziellen Ausgestal-
tung des Auflagebereichs erstreckt sich der die beiden
Seitenwände verbindende Bodenbereich oder wenigs-
tens dessen Auflagebereich quer - also geneigt - zwi-
schen den beiden Seitenwänden, so dass zwischen Auf-
lagebereich einerseits und den jeweiligen Seitenwänden
andererseits die zuvor beschriebenen Winkel bereitge-
stellt sind.
[0011] Vorzugsweise vergrößert sich der Abstand zwi-
schen den Seitenwänden mit zunehmenden Abstand
vom Bodenbereich weg kontinuierlich, was herstellungs-
technisch beispielsweise bei Druckgussgehäusen für die
Ausgestaltung der entsprechenden Gießwerkzeuge zur
Entformung vorteilhaft ist.
[0012] Der von dem Auflagebereich einerseits und der
zweiten Seitenwand andererseits eingeschlossenen
Winkel beträgt vorzugsweise zwischen 92° und 110°, be-
sonders vorzugsweise zwischen 94° und 102°. Sind die
Seitenwände beispielsweise bezüglich des Leuchtenge-
häuses symmetrisch zueinander angeordnet, so schlie-
ßen die beiden Seitenwände bezüglich einer Symmet-
rieebene derselben jeweils einen Winkel von 1° bis 10°,
vorzugsweise 2° bis 6° ein. Mit anderen Worten sind die
beiden Seitenwände jeweils um einen Winkel von 1° bis
10°, vorzugsweise 2° bis 6° von der Symmetrieebene
nach außen weg geneigt vorgesehen. Auf diese Weise
kann ein für eine Entformungsschräge bei der Herstel-
lung von Druckgussgehäusen bevorzugt notwendige
Entformungsschräge bereitgestellt werden.
[0013] Die der Aufnahmeöffnung abgewandte Seite
des Bodenbereichs bildet bevorzugt einen Aufnahmebe-
reich für Leuchtmittel. Diese Leuchtmittel sind bevorzugt
LEDs bzw. OLEDs, welche über den vorbezeichneten
Konverter betrieben werden, und sind insbesondere be-
vorzugt als entsprechende (O)LED-Module bereitge-
stellt, welche vorzugsweise flächig auf den Aufnahme-
bereich vorgesehen sind, um eine optimale thermische

Kopplung zum Leuchtengehäuse zu ermöglichen. Be-
vorzugt weist das Leuchtengehäuse, genauer der Auf-
nahmebereich für Leuchtmittel, Leuchtmittelaufnahme-
elemente auf. Diese können beispielsweise als Gewin-
debohrung oder Rastelemente und dergleichen ausge-
bildet sein, um die Leuchtmittel vorzugsweise lösbar an
dem Leuchtengehäuse vorzusehen.
[0014] Von dem Leuchtengehäuse bzw. insbesondere
von den vorbezeichneten Seitenwänden erstrecken sich
vorzugsweise seitlich nach außen weg Kühlrippen des
Leuchtengehäuses. Diese dienen der Vergrößerung der
Fläche des Leuchtengehäuses, um eine optimale Wär-
meabfuhr zu ermöglichen. Die Kühlrippen können über-
dies zur optischen Aufwertung des Gehäuses dienen.
[0015] In einer bevorzugten Ausgestaltungsform kann
der Auflagebereich Rippenelemente aufweisen, die dann
eben der Auflage des Konverters dienen. Diese Rippen-
elemente können sich beispielsweise quer zu einer
Längsersterstreckung der Aufnahmeöffnung erstrecken
und erstrecken sich besonders bevorzugt als Verlänge-
rung bzw. Verbindung der vorbezeichneten Kühlrippen;
also quasi durch das Leuchtengehäuse hindurch. Auf-
grund der Ausgestaltung des Auflagebereichs in Form
von Kühlrippen kann die Auflagefläche des Konverters
zu dem Gehäuse an einer beispielsweise den Leucht-
mitteln zugewandten Seite der Konverteraufnahmeöff-
nung verringert werden, um eine thermische Beeinträch-
tigung der Leuchtmittel möglichst gering zu halten. Da
aufgrund der erfindungsgemäßen Ausgestaltung jedoch
eine großflächige Auflagefläche zu der ersten Seiten-
wand geschaffen ist, kann eine optimale Wärmeabfuhr
von dem Konverter an das Gehäuse bei gleichzeitig ge-
ringer thermischer Beeinträchtigung der Leuchtmittel er-
möglicht werden. Insbesondere kann durch das Abfüh-
ren der Wärme vom Konverter über die Kühlrippen bzw.
die Rippenelemente die Lebensdauer des Konverters er-
höht werden, was beispielsweise zu einer Reduzierung
der Wartungskosten sowie Ersatzteile führt.
[0016] Insbesondere wenn das Leuchtengehäuse ein
Druckgussleuchtengehäuse beispielsweise aus Alumi-
nium ist, ist, wie zuvor bereits beschrieben, der sich ver-
größernde Abstand zwischen den Seitenwänden mit zu-
nehmenden Abstand vom Bodenbereich als Entfor-
mungsschräge bei der Herstelllung des Leuchtengehäu-
ses ausgebildet, so dass trotz der neuen Geometrie der
Aufnahmeöffnung insbesondere im Bodenbereich sich
keine Beeinträchtigung bei der Herstellung eines ent-
sprechenden Druckgussleuchtengehäuses ergibt.
[0017] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung eine Leuchte aufweisend ein Leuchtengehäuse
gemäß der Erfindung sowie ferner mit Leuchtmitteln und
einem in der Aufnahmeöffnung vorgesehenen Konver-
ter. Der Konverter steht hierbei in flächiger Anlage mit
dem Auflagebereich sowie der ersten Seitenwand, wie
dies zuvor bereits beschrieben wurde. Die Vorteile einer
solchen Leuchte ergeben sich wie zuvor bereits darge-
stellt.
[0018] Zwischen dem Konverter sowie der zweiten
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Seitenwand ist bevorzugt ein Positionierelement vorge-
sehen, um den Konverter in Anlage mit der ersten Sei-
tenwand zu halten. Das Positionierelement ist hierbei be-
vorzugt lösbar vorgesehen. So kann das Positionierele-
ment beispielsweise als Keil ausgebildet sein, welcher
in besonders bevorzugter Weise eine thermische Kopp-
lung zwischen dem Konverter sowie der zweiten Seiten-
wand bereitstellt. Alternativ ist es auch denkbar, dass
das Positionierelement als Feder ausgebildet ist, um den
Konverter somit zur Anlage mit der ersten Seitenwand
in Richtung der ersten Seitenwand vorzuspannen. Dies
hat den Vorteil, dass aufgrund der Federvorspannung
eine sichere, dauerhafte flächige Anlage des Konverters
insbesondere zur ersten Seitenwand aufrechterhalten
bleiben kann.
[0019] Der Konverter steht bevorzugt mit derjenigen
seiner Seiten, über die die meiste Wärme abgegeben
wird, in flächiger Anlage mit der ersten Seitenwand. So-
mit kann die vom Konverter ausgehende Wärme gezielt
in das Leuchtengehäuse und bevorzugt in einem Bereich
des Gehäuses, an dem Kühlrippen vorgesehen sind, ab-
gegeben werden. Außerdem kann aufgrund dieser An-
ordnung eine Wärmeabgabe zu einer die Leuchtmittel
aufweisenden Seite gegenüberliegenden Seite der Kon-
verteraufnahmeöffnung vermieden werden. Insbeson-
dere ist der Konverter mit seinem TC-Punkt in flächiger
Anlage mit der ersten Seitenwand. Durch eine (voll-)flä-
chige Kontaktierung des Konverters mit dem Gehäuse
über seinen TC-Punkt kann ein möglichst idealer Zu-
stand zur Wärmeabfuhr erzielt werden. Hierzu ist der
Konverter bevorzugt an seine Längsachse seitlich ge-
kippt in der Konverteraufnahmeöffnung bereitgestellt,
um eben mit seiner Oberseite, über die in der Regel die
meiste Wärme abgeführt wird, in Flächenkontakt mit der
ersten Seitenwand zu gelangen. Bevorzugt sind an dem
Gehäuse entsprechende Aufnahmen bereitgestellt, um
das Positionierelement und insbesondere die Feder
am/im Gehäuse zu halten, um eine dauerhafte, sichere
und gleichbleibende Positionierung des Konverters zu
ermöglichen.
[0020] Der Konverter kann, wie meist üblich, Befesti-
gungsvorrichtungen aufweisen, über die er mit dem
Leuchtengehäuse vorzugsweise lösbar verbunden ist.
Hierzu können im Leuchtengehäuse entsprechende Be-
festigungsvorrichtungen vorgesehen sein. Bei einer der-
artigen Ausgestaltung ist der Konverter in der Regel mit
seiner Rückseite auf der Auflagefläche in der Konverter-
aufnahmeöffnung eingesetzt und dann entsprechend mit
dem Leuchtengehäuse verbunden; insbesondere mittels
Verschraubung. Bei einer derartigen Orientierung des
Konverters kann auf einfache Weise eine meist übliche
Durchgangsverdrahtung von einem länglichen Leuch-
tensystem, wie es im Weiteren beschrieben wird, reali-
siert werden. Eine Seitenwand des Konverters steht
dann in flächigem Kontakt mit der ersten Seitenwand.
[0021] Gemäß einem dritten Aspekt betrifft die Erfin-
dung ein eben solches Leuchtensystem, welches we-
nigstens zwei Leuchtengehäuse oder zwei Leuchten ge-

mäß der Erfindung aufweist. Die Leuchtengehäuse bzw.
Leuchten sind dabei vorzugsweise stirnseitig miteinan-
der in Anlage bzw. miteinander verbunden. In einer be-
sonders bevorzugten Ausgestaltungsform sind die
Leuchtengehäuse bzw. Leuchten derart miteinander ver-
bunden, dass die Konverteraufnahmeöffnungen der so
angeordneten Leuchtengehäuse bzw. Leuchten anein-
ander anschließen, um beispielsweise eine zusammen-
hängende Aufnahmeöffnung des Leuchtensystems zu
bilden. Somit ist es beispielsweise denkbar, bei wenigs-
tens zwei oder mehr entsprechend aneinander gereihten
Leuchtengehäusen, soweit erforderlich nur einen Kon-
verter für mehrere Leuchtmittel mehrerer Leuchten(-ge-
häuse) bereitzustellen. Ebenso kann auf einfache Weise
eine entsprechende Durchgangsverdrahtung vorgese-
hen werden.
[0022] Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der einzigen Fig. 1 näher beschrieben.
[0023] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Leuchte 1
mit einem erfindungsgemäßen Leuchtengehäuse 10.
[0024] Das Leuchtengehäuse 10 ist bspw. als Druck-
gussleuchtengehäuse bereitgestellt. Insbesondere wird
als Material hierfür Aluminium verwendet, so dass das
Leuchtengehäuse dann als Aluminiumdruckgussleuch-
tengehäuse bereitgestellt ist.
[0025] Wie Figur 1 zu entnehmen ist, weist das Leuch-
tengehäuse 10 eine Aufnahmeöffnung 20 bspw. zur Auf-
nahme eines Konverters 30 auf. Der Konverter 30 dient
dabei zum Betrieb von Leuchtmitteln 40 einer erfindungs-
gemäßen Leuchte 1, wie sie im Weiteren noch beschrie-
ben wird..
[0026] Die Aufnahmeöffnung 20 weist einen Bodenbe-
reich 21 sowie eine erste Seitenwand 22 und eine zweite
Seitenwand 23 auf. Die beiden Seitenwände 22, 23 ste-
hen einander gegenüber. Die Seitenwände 22, 23 erstre-
cken sich einander gegenüberliegend vom Bodenbe-
reich 21 - hier nach oben - weg.
[0027] Wie Figur 1 zu entnehmen ist, schließt erfin-
dungsgemäß wenigstens ein Teil 24 des Bodenbereichs
21, der der Auflage des Konverters 30 dient und somit
auch als Auflagebereich 24 bezeichnet wird, mit der ers-
ten Seitenwand 22 einen rechten Winkel α ein. Auf diese
Weise steht, wie Figur 1 zu entnehmen ist, ein in das
Leuchtengehäuse 10 eingesetzter Konverter 30 wenigs-
tens über zwei seiner Seiten 31, 32 in flächiger Anlage
mit dem Leuchtengehäuse 10, um somit eine optimierte
thermische Kopplung zu dem Leuchtengehäuse 10 zu
ermöglichen und eine Wärmeabfuhr sicher bereitzustel-
len.
[0028] Der Auflagebereich 24 schließt mit der zweiten
Seitenwand 23 einen Winkel β größer 90° ein, so dass
sich der Abstand A zwischen den Seitenwänden 22, 23
mit zunehmendem Abstand vom Bodenbereich 21 ver-
größert. Die Seitenwände 22, 23 sind also zueinander
nach außen abgewinkelt bereitgestellt, um somit eine
vom Bodenbereich 21 weg sich aufweitende Aufnahme-
öffnung 20 bereitzustellen. Die auf diese Weise schräg
zueinander stehenden Seitenwände 22, 23 sind insbe-
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sondere dafür erforderlich, wenn das Leuchtengehäuse
10 als Druckgussleuchtengehäuse ausgebildet ist, um
somit eine Entformungsschräge für entsprechende
Gießwerkzeuge bereitzustellen.
[0029] Wie Figur 1 zu entnehmen ist, bilden folglich die
Seitenwände 22, 23 mit dem Bodenbereich 21 im We-
sentlichen einen U-förmigen Querschnitt, so dass dem
Grunde nach ein für eine Aufnahmeöffnung 20 im We-
sentlichen bekannter Querschnitt bereitgestellt ist, in den
gängige Konverter 30 eingesetzt werden können. Der
den Verbindungsschenkel des "U" bildende Auflagebe-
reich 24 verläuft in einer links-rechts-Richtung gemäß
dem Ausführungsbeispiel der Figur 1 bevorzugt leicht
schräg nach unten, um mit den Seitenwänden 22, 23 die
vorbezeichneten Winkel α, β einzuschließen.
[0030] Figur 1 ist zu entnehmen, dass sich der Abstand
A zwischen den beiden Seitenwänden 22, 23 bevorzugt
mit zunehmendem Abstand vom Bodenbereich 21 kon-
tinuierlich vergrößert, was insbesondere dann vorteilhaft
ist, wenn die Seitenwände 22, 23 als Entformungsschrä-
ge bei der Druckguss-Herstellung des Leuchtengehäu-
ses 10 ausgebildet sind, um somit eine sichere und ein-
fache Entformung zu ermöglichen.
[0031] Bevorzugt ergibt sich insbesondere auf Grund
der Bereitstellung einer Entformungsschräge, dass der
von dem Auflagebereich 24 mit der zweiten Seitenwand
23 eingeschlossene Winkel β zwischen 920 und 110°
und bevorzugt zwischen 94° und 102° beträgt. Somit
kann gängigen Anforderungen an Entformungsschrägen
gerecht werden.
[0032] Wie Figur 1 zu entnehmen ist, sind die Seiten-
wände 22, 23 bevorzugt derart in dem Leuchtengehäuse
10 ausgebildet, dass sie spiegelsymmetrisch zueinander
insbesondere bezüglich einer entsprechenden Symme-
trieebene E derselben vorgesehen sind. Bezüglich einer
solchen Symmetrieebene E schließen die Seitenwände
22, 23 jeweils einen Winkel γ, δ von vorzugsweise 10 bis
10°, besonders bevorzugt 2° bis 6° ein. Die Seitenwände
22, 23 sind also jeweils um einen Winkel γ, δ von 10 bis
10°, vorzugsweise 2° bis 6° von der Symmetrieebene E
nach außen weg geneigt, um eben bspw. eine Entfor-
mungsschräge für die Aufnahmeöffnung 20 insbesonde-
re bei Druckgussleuchtengehäusen 10 bereitzustellen.
[0033] Das Leuchtengehäuse 10 weist bevorzugt ei-
nen Aufnahmebereich 11 für Leuchtmittel 40 auf. Als Auf-
nahmebereich 11 dient bevorzugt die der Aufnahmeöff-
nung 20 abgewandte Seite des Bodenbereichs 21. Somit
ist eine möglichst kurze Strecke zwischen Konverter 30
und Leuchtmittel 40 gewährleistet, so dass eine entspre-
chende Verkabelung kurz ausgebildet sein kann.
[0034] Bevorzugt weist ein entsprechender Aufnah-
mebereich 11 zur (lösbaren) Aufnahme für Leuchtmittel
40 Leuchtmittelaufnahmeelemente 12 auf. Diese können
den Anforderungen entsprechend auf unterschiedlichste
Weise ausgebildet sein und bspw. als Aufnahmeöffnung
für die Leuchtmittel 40 und/oder als Gewindebohrung
und/oder als Rastelemente und dergleichen ausgebildet
sein; bevorzugt integral mit dem Leuchtengehäuse 10.

[0035] Wie Figur 1 zu entnehmen ist, kann das Leucht-
mittel 40 bspw. LEDs 41 aufweisen, welche besonders
bevorzugt in Form eines LED-Moduls 42 bereitgestellt
sind. Auch andere Leuchtmittel wie bspw. OLEDs oder
andere Leuchtmittel sind denkbar.
[0036] Den Leuchtmitteln 40 in Abstrahlrichtung vor-
geschaltet (in Figur 1 nach unten) können ferner optische
Elemente 43 vorgesehen sein. Zur Befestigung dersel-
ben kann das Leuchtengehäuse 10 bevorzugt ebenfalls
Aufnahmeelemente 13 aufweisen, um das optische Ele-
ment 43 entsprechend (lösbar) zu lagern.
[0037] Des Weiteren kann, wie Figur 1 zu entnehmen
ist, ferner eine Leuchtmittelabdeckung 44 bereitgestellt
sein, die gegebenenfalls auch zum Tragen der optischen
Elemente 43 und gegebenenfalls auch der Leuchtmittel
40 dienen kann. Zur Aufnahme dieser Leuchtmittelabde-
ckung 44 können ebenfalls entsprechende Aufnahmee-
lemente bspw. integral in dem Leuchtengehäuse 10 vor-
gesehen sein.
[0038] Das Leuchtengehäuse 10 weist ferner bevor-
zugt sich seitlich nach außen weg erstreckende Kühlrip-
pen 15, i6 auf. Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
gestaltungsform erstrecken sich diese Kühlrippen 15, 16
direkt seitlich von den Seitenwänden 22, 23 der Aufnah-
meöffnung 20 nach außen weg und ermöglichen somit
eine bestmögliche Wärmeabfuhr der von dem Konverter
30 abgegebenen Wärme, die aufgrund der Ausgestal-
tung der Aufnahmeöffnung 20 bevorzugt überwiegend
an die erste Seitenwand 22 der Aufnahmeöffnung 20 ab-
gegeben wird.
[0039] Der Auflagebereich 24 weist bevorzugt Rippen-
elemente 25 auf. Diese erstrecken sich bevorzugt quer
zu einer Längserstreckung der Aufnahmeöffnung; in Fi-
gur 1 also in einer links-rechts-Richtung. Eine solche
Kühlrippe 25 ist in Figur 1 im Querschnitt dargestellt. Hier-
bei erstreckt sich das bzw. die Rippenelement(e) 25 be-
vorzugt als Verlängerung bzw. Verbindung der Kühlrip-
pen 15, 16, so dass eine durchgängige Kühlrippenstruk-
tur bereitgestellt ist, um die Wärmeabfuhr ausgehend
bspw. vom Konverter 30 bzw. den Leuchtmitteln 40 wei-
ter zu optimieren.
[0040] Die Kombination des erfindungsgemäßen
Leuchtengehäuses 10 sowie der Leuchtmittel 40 und des
in der Aufnahmeöffnung 20 vorgesehenen Konverters
30 wird erfindungsgemäß als Leuchte 1 bezeichnet. Auf-
grund der erfindungsgemäßen geometrischen Ausge-
staltung der Aufnahmeöffnung 20 kann somit, wie in Fi-
gur 1 gezeigt, der Konverter 30 in flächiger Anlage mit
dem Auflagebereich 24 sowie der ersten Seitenwand 22
stehen. Eine optimierte Wärmeabfuhr trotz abgewinkelt
zueinander bereitgestellter Seitenwände 22, 23 bspw.
zur Bildung einer Entformungsschräge kann somit er-
möglicht werden.
[0041] Um auch über eine längere Betriebsdauer eine
sichere Anlage des Konverters 30 insbesondere an der
ersten Seitenwand 22 zu gewährleisten, ist bevorzugt
zwischen dem Konverter 30 einerseits sowie der zweiten
Seitenwand 23 andererseits ein Positionierelement 50
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vorgesehen. Mittels dieses Positionierelements 50 wird
der Konverter 30 in Anlage mit der ersten Seitenwand
22 gehalten. Das Positionierelement 50 ist dabei bevor-
zugt lösbar vorgesehen. Bspw. kann das Positionierle-
ment 50 als Keil bereitgestellt sein, welcher zwischen
den Konverter 30 sowie der zweiten Seitenwand 23 ein-
geklemmt oder anderweitig (lösbar) befestigt wird. Ein
solcher Keil kann dabei bspw. derart ausgebildet sein,
dass er ebenfalls zur Wärmeabfuhr beiträgt; insbeson-
dere durch eine flächige Anlage zum Konverter 30 einer-
seits und zur zweiten Seitenwand 23 andererseits und
ferner dadurch, dass er aus einem entsprechenden gut
wärmeleitenden Material - bspw. Aluminium - hergestellt
ist.
[0042] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltungsform
ist das Positionierelement 50 als Feder ausgebildet, um
den Konverter 30 somit zur Anlage mit der ersten Sei-
tenwand 22 in Richtung eben der ersten Seitenwand 22
vorzuspannen. Somit kann eine sichere Anlage über eine
lange Betriebsdauer der Leuchte 1 gewährleistet wer-
den. Die Feder 50 stützt sich hierbei bevorzugt in dem
Leuchtengehäuse 10 ab. Bspw. kann die Feder 50 in
dem Leuchtengehäuse 10 gelagert sein. Hierzu kann das
Leuchtengehäuse bspw. ferner eine Abdeckung 60 auf-
weisen, die die dem Bodenbereich 21 gegenüberliegen-
de Seite der Aufnahmeöffnung 20 bzw. des Leuchten-
gehäuses 10 insgesamt abdeckt und bspw. als auch Auf-
hängung des Leuchtengehäuses 10 bzw. der Leuchte 1
dient.
[0043] Wie in Figur 1 zu sehen ist, kann der Konverter
30 bevorzugt um seine Längsachse (diese erstreckt sich
senkrecht zur Zeichenebene) seitlich gekippt in der Kon-
verteraufnahmeöffnung 20 eingesetzt sein, so dass er
bevorzugt mit derjenigen seiner Seiten 31, über die die
meiste Wärme abgegeben wird, in flächiger Anlage mit
der ersten Seitenwand 22 steht. Insbesondere ist dabei
der TC-Punkt des Konverters 30 in flächiger Anlage mit
der ersten Seitenwand 22.
[0044] Der Konverter 30 kann bevorzugt Befestigungs-
vorrichtungen (nicht gezeigt) aufweisen, über die er mit
dem Leuchtengehäuse 10 bevorzugt lösbar verbunden
ist bzw. verbindbar ist. Dies entweder in der in Figur 1
gezeigten seitlich gekippten Ausrichtung. Es ist jedoch
auch denkbar, dass der Konverter 30 in gängiger Weise
orientiert (also bspw. Bodenbereich des Konverters 30
in flächiger Anlage mit Auflagebereich 24 und Seiten-
wand 32 in flächiger Anlage mit erster Seitenwand 22)
ist und dann mittels der Befestigungsvorrichtungen mit
dem Leuchtengehäuse 10 verbunden wird. Hierbei ist
insbesondere eine lösbare Verbindung bevorzugt; bspw.
eine Verschraubung. Bei einer derartigen Orientierung
des Konverters 30 kann insbesondere eine Durchgangs-
verdrahtung einfach realisiert werden.
[0045] Hierzu ist die Erfindung ferner auf ein Leuch-
tensystem gerichtet, welches sich durch wenigstens zwei
erfindungsgemäße Leuchtengehäuse 10 bzw. zwei er-
findungsgemäße Leuchten 1 auszeichnet. Die Leuchten-
gehäuse 10 bzw. die Leuchten 1 sind dabei bevorzugt

stirnseitig miteinander in Anlage bzw. miteinander ver-
bunden und bilden dabei insbesondere ein längliches
Leuchtensystem aus. In einer bevorzugten Ausgestal-
tungsform schließen die Konverteraufnahmeöffnungen
20 der so zu einem Leuchtensystem angeordneten
Leuchtengehäuse 10 bzw. Leuchten 1 aneinander an,
um bspw. eine zusammenhängende Aufnahmeöffnung
20 des Leuchtensystems zu bilden. Dies ermöglicht eine
besonders einfache Realisierung einer Durchgangsver-
drahtung. Auch ist es somit möglich, die Anzahl der Kon-
verter 30 auf ein Minimum zu reduzieren, so dass nicht
zwingend jedes Leuchtengehäuse 10 mit einem Konver-
ter 30 für den Betrieb des Leuchtensystems bzw. der
Leuchtmittel 40 bestückt sein muss.
[0046] Die Erfindung ist nicht auf das zuvor beschrie-
bene Ausführungsbeispiel beschränkt, solange sie vom
Gegenstand der folgenden Ansprüche umfasst ist. So ist
insbesondere die geometrische Form des Leuchtenge-
häuses 10, der Kühlrippen 15, 16, der Aufnahmeöffnung
20, des Aufnahmebereichs 11 für Leuchtmittel 40 und
dergleichen nicht durch die vorliegende Anmeldung be-
schränkt. Das Leuchtengehäuse 10 ist beispielsweise
als längliches Leuchtengehäuse 10 ausgebildet. Die Auf-
nahmeöffnung 20 erstreckt sich bevorzugt als längliche
Aufnahmeöffnung 20 wenigstens über einen Teil oder
entlang des gesamten (länglichen) Leuchtengehäuses
10, wobei die Aufnahmeöffnung 20 bevorzugt an den
schmalen Stirnseiten des Leuchtengehäuses 10 nach
außen seitlich offen ist, um bspw. eine zusammenhän-
gende Aufnahmeöffnung 20 bei entsprechend angeord-
neten Leuchtengehäusen 10 zur Bildung eines Leuch-
tensystems auszubilden.
[0047] Auch ist es denkbar, dass andere Komponen-
ten als bspw. ein Konverter 30 in der Aufnahmeöffnung
20 vorgesehen ist bzw. zusätzlich vorgesehen ist. Auch
ist die Erfindung nicht auf einen bestimmten Neigungs-
winkel des Auflagebereichs 24 sowie der Seitenwände
22, 23 beschränkt, solange der Auflagebereich 24 mit
der ersten Seitenwand 22 einen rechten Winkel α ein-
schließt und der Auflagebereich 24 mit der zweiten Sei-
tenwand 23 einen Winkel β größer als 90° einschließt,
um bevorzugt eine Entformungsschräge bspw. für ein
Druckgussleuchtengehäuse auszubilden. Die Erfindung
ist jedoch nicht zwingend auf Druckgussleuchtengehäu-
se beschränkt. Das Leuchtengehäuse 10 ist bevorzugt
aus einem gut wärmeleitenden Material wie bspw. Alu-
minium hergestellt, wobei die Erfindung nicht auf ein be-
stimmtes Material beschränkt ist.

Patentansprüche

1. Leuchtengehäuse (10), aufweisend:

eine Aufnahmeöffnung (20) zur Aufnahme eines
Konverters (30) mit einem Bodenbereich (21)
sowie einer ersten und einer zweiten Seiten-
wand (22, 23), die sich einander gegenüberlie-
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gend vom Bodenbereich (21) weg erstrecken,
wobei wenigstens ein Teil (24) des Bodenbe-
reichs (21) zur Auflage des Konverters (30) mit
der ersten Seitenwand (22) einen rechten Win-
kel α einschließt, und
wobei der Teil (24) des Bodenbereichs (21) zur
Auflage des Konverters (30) mit der zweiten Sei-
tenwand (23) einen Winkel β größer als 90° ein-
schließt, so dass sich der Abstand zwischen den
Seitenwänden (22, 23) mit zunehmendem Ab-
stand vom Bodenbereich (21) vergrößert.

2. Leuchtengehäuse (10) gemäß Anspruch 1, wobei
die Seitenwände (22, 23) mit dem Bodenbereich (21)
im Wesentlichen einen U-förmigen Querschnitt bil-
den.

3. Leuchtengehäuse (10) gemäß Anspruch 1 oder 2,
wobei sich der Abstand zwischen den Seitenwänden
(22, 23) mit zunehmendem Abstand vom Bodenbe-
reich (21) kontinuierlich vergrößert.

4. Leuchtengehäuse (10) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der von dem Teil (24) des
Bodenbereichs (21) zur Auflage des Konverters (30)
mit der zweiten Seitenwand (23) eingeschlossene
Winkel β zwischen 92-110°, vorzugsweise 94-102°
beträgt.

5. Leuchtengehäuse (10) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Seitenwände bezüg-
lich einer Symmetrieebene (E) derselben jeweils ei-
nen Winkel γ, δ von 1-100, vorzugsweise 2-6° ein-
schließen, also um einen Winkel γ, δ von jeweils
1-100, vorzugsweise 2-6° von der Symmetrieebene
(E) nach außen geneigt sind.

6. Leuchtengehäuse (10) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die der Aufnahmeöffnung
(20) abgewandte Seite des Bodenbereichs (21) ei-
nen Aufnahmebereich (11) für Leuchtmittel (40) bil-
det, welcher vorzugsweise Leuchtmittelaufnahmee-
lemente (12) aufweist.

7. Leuchtengehäuse (10) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei sich seitlich von dem
Leuchtengehäuse (10), insbesondere von den Sei-
tenwänden (22, 23) nach außen weg Kühlrippen (15,
16) des Leuchtengehäuses (10) erstrecken.

8. Leuchtengehäuse (10) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der Teil (24) des Boden-
bereichs (21) zur Auflage des Konverters (30) Rip-
penelemente (25) aufweist, welche sich vorzugswei-
se quer zu einer Längserstreckung der Aufnahme-
öffnung (20) erstrecken und sich ferner bevorzugt
als Verlängerung bzw. Verbindung der Kühlrippen
(15, 16) erstrecken.

9. Leuchtengehäuse (10) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das Leuchtengehäuse
(10) ein Druckgussleuchtengehäuse ist, vorzugs-
weise ein Aluminiumdruckgussleuchtengehäuse.

10. Leuchtengehäuse (10) gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der sich vergrößernde
Abstand zwischen den Seitenwänden (22, 23) mit
zunehmendem Abstand vom Bodenbereich (21) als
Entformungsschräge bei der Herstellung des Leuch-
tengehäuses (10) ausgebildet ist.

11. Leuchte (1) aufweisend ein Leuchtengehäuse (10)
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche mit
Leuchtmitteln (40) sowie einem in der Aufnahmeöff-
nung (20) vorgesehenen Konverter (30), welcher in
flächiger Anlage mit dem Teil (24) des Bodenbe-
reichs (21) zur Auflage des Konverters (30) sowie
der ersten Seitenwand (22) steht.

12. Leuchte (1) nach Anspruch 11, wobei zwischen dem
Konverter (30) sowie der zweiten Seitenwand (23)
ein Positionierelement (50) vorgesehen ist, um den
Konverter (30) in Anlage mit der ersten Seitenwand
(22) zu halten, wobei das Positionierelement (50)
vorzugsweise lösbar vorgesehen ist, und wobei das
Positionierelement (50) vorzugsweise eine Feder ist,
um den Konverter (30) zur Anlage mit der ersten
Seitenwand (22) in Richtung der ersten Seitenwand
(22) vorzuspannen.

13. Leuchte (1) gemäß einem der Ansprüche 11 bis 12,
wobei der Konverter (30) mit derjenigen seiner Sei-
ten, über die die meiste Wärme abgegeben wird, ins-
besondere mit seinem TC-Punkt, in flächiger Anlage
mit der ersten Seitenwand (22) steht.

14. Leuchte (1) gemäß einem der Ansprüche 11 bis 13,
wobei der Konverter (30) Befestigungsvorrichtun-
gen aufweist, über die er mit dem Leuchtengehäuse
(10) vorzugsweise lösbar verbunden ist.

15. Leuchtensystem aufweisend wenigstens zwei
Leuchtengehäuse (10) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 10 oder zwei Leuchten (1) gemäß einem der
Ansprüche 11 bis 14, welche vorzugsweise stirnsei-
tig miteinander in Anlage bzw. miteinander verbun-
den sind, wobei ferner bevorzugt die Konverterauf-
nahmeöffnungen (20) der so angeordneten Leuch-
tengehäuse (10) bzw. Leuchten (1) aneinander an-
schließen, um eine zusammenhängende Aufnah-
meöffnung (20) des Leuchtensystems zu bilden.
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